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Senatsverwaltung für Justiz,
Vielfalt und Antidiskriminierung

Herrn Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen –

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13 649
vom 20. Oktober 2022
über Räumungsmoratorium für Wohnungen – ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Was genau ist der Wortlaut der beiden Briefe, mit denen gemäß Pressemitteilung der Senatsverwaltung für
Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung vom 14. Oktober 2022 die Senatorinnen Kipping und Dr. Kreck bei den
Präsidentinnen und Präsidenten der Berliner Gerichte ein Räumungsmoratorium für Wohnungen angeregt
haben?

Zu 1.: Ein Schreiben der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Frau Kipping, ist dem
Senat nicht bekannt. Mit Schreiben vom 28. September 2022 hat sich die Staatssekretärin für
Integration und Soziales, Frau Wenke Christoph, an den Staatssekretär für Justiz, Herrn Dr.
Kanalan, mit der Bitte gewandt, sich dafür einzusetzen, dass aufgrund der gestiegenen
Energiekosten gegenüber den Gerichten die Empfehlung ausgesprochen wird, auf die
Vollstreckung von Zwangsräumungen zu verzichten.

Mit Schreiben von Herrn Staatssekretär der Justiz, Dr. Kanalan, wurde Frau Staatssekretärin
für Integration und Soziales, Frau Wenke Christoph, mitgeteilt, dass Gerichtsvollzieherinnen
und Gerichtsvollzieher selbstständige, hoheitlich tätige Organe der Rechtspflege sind und als
Beamte die Zwangsgewalt des Staates in eigener Verantwortung ausüben, und demzufolge
ein Hinwirken auf eine Aussetzung von Zwangsräumungen aus Rechtsgründen nicht möglich
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ist. Ferner hat Frau Justizsenatorin Dr. Kreck das Schreiben der Staatssekretärin für Integration
und Soziales, Frau Wenke Christoph, an die Gerichtsleitungen weitergeleitet und über die
aktuellen - insbesondere finanziellen - Belastungen informiert.

Das Schreiben von Frau Justizsenatorin Dr. Kreck und das Schreiben der Staatssekretärin für
Integration und Soziales, Frau Wenke Christoph, sind beigefügt.

2. Wieso spricht die Pressemitteilung vom 14. Oktober 2022 von einem „Räumungsmoratorium“, also einem
generellen Aufschub der Wohnungsräumungen, wenn eine derartige Einmischung in die richterliche
Unabhängigkeit nach Aussage der Justizsenatorin in der Sitzung des Rechtsausschusses am 19.10.2022 gerade
nicht die Intention war?

Zu 2.: Die Pressemitteilung vom 14. Oktober 2022 ist an die Presse gerichtet. Der Titel der
Pressemitteilung bezieht sich als inhaltliche Zuspitzung auf das ursprüngliche Schreiben und
die Bitte der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Der Titel und der Begriff
knüpfen zudem an den öffentlichen Diskurs zu diesem Thema an. Die Senatsverwaltung für
Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung hat den Hinweis mit der verbundenen Aufforderung, die
an sie herangetragen wurde, weitergeleitet. Im Übrigen ergibt sich aus dem Inhalt des
Schreibens an die Richterinnen und Richter und der Pressemitteilung, dass seitens der
Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung gerade kein genereller Aufschub
angewiesen wurde.

3. Wer hat diese Pressemitteilung wann erstellt und durch wenn wurde diese Pressemitteilung zur Veröffentlichung
freigegeben?

Zu 3.: Die gemeinsame Pressemitteilung wurde am 14. Oktober von den beiden Pressestellen
der vorgenannten Senatsverwaltungen erstellt. Im dafür üblichen Verfahren der Pressestellen
wurde ein Entwurf der Pressemitteilung gefertigt und anschließend für die Veröffentlichung
freigegeben.

4. Die Pressemitteilung vom 14. Oktober 2022 verweist darauf, dass es einen entsprechenden Brief auch im
Januar 2021 gegeben hat, veranlasst durch die Corona-Pandemie. Welche Erkenntnisse hat der Senat darüber,
wie der damalige Brief sich auf die Vollstreckungspraxis der Berliner Gerichte ausgewirkt hat? Es wird um eine
konkrete Darstellung mit den entsprechenden Fallzahlen gebeten.

Zu 4.: Der Senat hat keine Erkenntnisse darüber, ob und ggf. wie sich das damalige Schreiben
der Staatssekretärin für Justiz auf die Vollstreckungspraxis der Berliner Gerichte ausgewirkt
hat.
Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher wurden allein sensibilisiert, die
Räumungsvollstreckungen weiterhin nach pflichtgemäßem Ermessen durchzuführen und ggf.
auf die Möglichkeit zur Stellung von Vollstreckungsschutzanträgen hinzuweisen.
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Die Zahlen der tatsächlich durchgeführten Räumungen von Wohnräumen, die seit dem
IV. Quartal 2019 statistisch erfasst werden, haben sich wie folgt entwickelt:

IV. Quartal 2019    594
2020 1.487
2021 1.423
I. Halbjahr 2022    914

Berlin, den 1. November 2022

In Vertretung

Saraya Gomis
Senatsverwaltung für Justiz,
Vielfalt und Antidiskriminierung
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In den—Folge käme es vermehrt zu Wohnungsnotfalllagen aufgrund von Mietrückständen, die

aUs den ansteigenden Umlagenvorauszahlungen für Heizung und Warmwasser resultieren,

welche die Kündigung des Mietverhältnisses-Sowie Klage auf Zahlung und Räumung der

WohnUng nach sich ziehen würden.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hat diesen Sachverhalt

. bereits in ihrer Senatsvorlage Nr. S-737/2002 vom 21.09.2022,. welche die städtischen

Wohnungsbaugesellschaften adressiert, an die private Wohnungswirtschaft entsprechend

' appelliert und die von meinem Haus mitgezeichnet wurde, aufgegriffen.

Bereits "jetzt sind die Kapazitäten für die Unterbringung wohnungsloser Personen aufgrund

von Fluchtbewegungen sowie gestiegenen Wohnungslosenzahlen nahezu ausgeschöpft. Es

wird erwartet, dass sich diese Situation im kommenden Winter aufgrund pandemiebedingter

Verschärfungen bei den'Kontaktbeschränkungen bzw. steigender Infektionszahlen mit

entsprechenden Pflichten zur Absonderung, weiter zuspitzt. Es ist daher weiterhin In

besonderem Maße geboten, Verluste von Wohnraum zu verhindern. Dies nicht zuletzt um

Ouarantäne- und Isolierungsmöglichkeiten vor allem Im häuslichen Bereich zu ermöglichen.

Nach einhelligem Vortrag der Bezirke hat sich die Arbeitssituation in den bezirklichen

Sozialen WohnhIlfe/Fachstellen für Wohnungsnotfälle In jüngster Vergangenheit nicht

entspannt. Nach wie vor stehen Beratungsleistungen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Präsenz- und Vor—Ort-Termine können nur sehr eingeschränktwahrgenommen werden.

_ Im Ergebnis bitte ich Sie erneut, die zuständigen Stellen bei den Gerichten für'mein Anliegen

zu sensibilisieren und auf eine Aussetzung von ZwangSräumungen hinzuwirken. In diesem

Zusammenhang wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich über die Ergebnisse

entsprechender Gespräche mit'den Verantwortlichen der Berliner Gerichte auf dem

Laufenden. halten würden.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich.

Mit freundlichen. Grüßen

I’r „um sie?‚II fix III Im.Ii UXIÄN’ . '
ä

'Wenke Christoph
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